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1. Anlass der Planung 

Anlass der Planung ist die Umwandlung des weitgehend leerstehenden Einkaufszentrums („At-
rium“) südöstlich vom Bahnhof Bamberg, zwischen der Bahntrasse Nürnberg-Ebensfeld und der 
Ludwigstraße gelegen. 

Angedacht ist eine Revitalisierung des Objektes mit neuen Läden, der Integrierung eines Hotels, 
eines Fitness-Studios sowie der Schaffung von Büroflächen in einem Obergeschoss mit ent-
sprechenden Umbaumaßnahmen. Das bestehende Kino auf dem Dachgeschoss des Parkhau-
ses bleibt ebenso erhalten wie das Parkhaus selbst. 

Als Vorhabenträger und Investor tritt auf: 

EYEMAXX Lifestyle Development 5 GmbH & Co. KG 
Weichertstraße 5 

63741 Aschaffenburg. 

Die Gesellschaft ist Teil der EYEMAXX Real Estate AG, Aschaffenburg, einem Unternehmen, 
das seit 1996 am deutschen und europäischen Immobilienmarkt agiert und mit den Assetklas-
sen Wohnen und Gewerbe Immobilien entwickelt und verkauft. Nebenbei betreibt das Unter-
nehmen auch eine Sparte Vermietung. Hauptschwerpunkte des Unternehmens sind Wohnim-
mobilien, Hotels und Service-Appartements sowie die Logistikbranche. Das Unternehmen ver-
fügt über eine breite Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Revitalisierung von Brach- 
und Konversionsflächen. 

Der Vorhabenträger ist willens und in der Lage, das Projekt durchzuführen und verfügt über die 
entsprechenden Flächen. Für den Erwerb einer Teilfläche (öffentliche Fläche, Fl. Nr. 5138/1) 
sehen die Abstimmungen zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt Bamberg eine einver-
nehmliche Regelung vor, die im Durchführungsvertrag näher erläutert ist. In gleichen Verhand-
lungen wird der Vorhabenträger der Stadt Teile des neu zu schaffenden Vorplatzes übertragen. 

Das geänderte Baurecht wird durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 12 
BauGB geschaffen. Dabei findet § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) Anwen-
dung, da hier eine innerstädtische Entwicklungsfläche einer neuen Nutzung zugeführt wird und 
die städtebaulichen Ziele über einen Bauleitplan formuliert werden. In diesem Zusammenhang 
wird auf die Erarbeitung eines Umweltberichtes verzichtet. Wegen der massiven Veränderung 
der Bebauungsstruktur wird in Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt und im Interesse einer 
umfassenden und ausgewogenen Berücksichtigung möglichst aller Belange, vor allem hinsicht-
lich einer umfassenden Beteiligung der Bevölkerung, auf die Reduzierung der Verfahrenslänge 
gemäß § 13a Abs. 2 Punkt 1 BauGB verzichtet. 

Der Bebauungsplan dient der Wiedernutzbarmachung von brachgefallenen und mit Sondernut-
zungen belegten Flächen in einem Stadtquartier, dessen hohe Bedeutung nicht nur für die Stadt 
sondern auch für das Umland durch Einrichtungen wie den angrenzenden Bahnhof (ICE-Halt), 
einen wichtigen ÖPNV-Haltestellenbereich (auch mit überregionaler Bedeutung) und das Land-
ratsamt geprägt ist. 

Für die Erstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zeichnet die Planungsgruppe 
Strunz, Ingenieurgesellschaft mbH, Bamberg, und für den Vorhaben- und Erschließungsplan 
das Architekturbüro Bornhofen, Bamberg, Verantwortung. 
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2. Städtebauliche Situation und Problemlage 

2.1 Planerische Vorgaben 

Die Stadt verfolgt mit der Planung des Vorhabenträgers die Umsetzung der Zielsetzungen des 
Baugesetzbuches 2013, in dem eine Innenentwicklung vor Außenentwicklung festgeschrieben 
ist. Durch die teilweise Wiedernutzbarmachung einer Gewerbebrache im Innenbereich eines 
gewachsenen Stadtquartiers wird bestehendes, derzeit nicht genutztes Bauland wieder einer 
Nutzung zugeführt, werden vorhandene Infrastruktureinrichtungen wirtschaftlich ausgelastet und 
werden neue Einzelhandelsflächen in reduzierter Größenordnung gegenüber dem bisherigen 
Bestand geschaffen. 

2.1.1 Flächennutzungsplan 

Die Fläche des Geltungsbereichs ist als Sonderbaufläche Großflächiger Einzelhandel und Park-
haus ausgewiesen. Die Planung sieht eine Veränderung der Nutzungsstrukturen mit Aufnahme 
auch von Büroflächen, Hotelflächen, Dienstleistung und Sport/Fitness vor, so dass gegenüber 
der bisherigen Ausweisung eine Anpassung erforderlich wird. Diese erfolgt gemäß § 13a Abs. 2 
Punkt 2 BauGB im Zuge einer Berichtigung nach Satzungsbeschluss.  

Nordwestlich grenzt das Bahnhofsgelände, östlich und südöstlich des Geltungsbereichs der 
Schienenbereich des Bahnhofes Bamberg an. Im Südwesten verläuft die Ludwigstraße, die ab 
der Einmündung der Kunigundenruhstraße und über die Pfisterberg-Brücke hinweg Schwarzen-
bergstraße heißt. 

Das Plangebiet liegt außerhalb des Denkmalschutzbereichs, der am nordwestlichen Gebäude-
rand direkt angrenzt. Auch liegt das Plangebiet außerhalb der Grenze des Weltkulturerbes. Des 
Weiteren befindet sich das aufliegende Gebiet innerhalb des Sanierungsgebietes Aktive Ketten-
brücke-Königsstraße-Bahnhof. Dem dort aufgezeigten Gesamtkonzept widerspricht weder die 
bisherige noch die angestrebte neue Nutzung. 

2.1.2 Landschaftsplan 

Das Gebiet liegt außerhalb eines Bereichs mit zu verbessernder Grünausstattung. 

Der Landschaftsplan muss gemäß § 13a Abs. 2 Punkt 2 BauGB im Zuge einer Berichtigung 
nach Satzungsbeschluss angepasst werden.  

2.2 Rechtliche Ausgangslage 

2.2.1 Vorhandenes Baurecht 

Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist im wirksamen Flächennutzungs- und 
Landschaftsplan im Plangebiet Sonderbaufläche und Verkehrsfläche ausgewiesen. Eine Berich-
tung erfolgt zu gegebener Zeit.  

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden der Bebauungsplan Nr. 305 D vom 
03.06.1987 und in einem kleinen Teilbereich (Treppenturm Süd neu) der Bebauungsplan 
Nr. 305 E vom 28.02.2003 berührt. Zusätzlich werden Aussagen des Bebauungsplanes 
Nr. 228 D hinsichtlich der bisher vorgesehenen brückenartigen Verbindung zwischen ehemali-
gem Postgebäude und dem Atrium aufgehoben. 
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2.2.2 Eigentumsverhältnisse 

Der Vorhabenträger ist Eigentümer des Grundstücks und der Immobilie. Er ist willens und in der 
Lage, das Vorhaben in der dargestellten Form umzusetzen und beabsichtigt einen Verbleib der 
Immobilie im Portfolio der Eyemaxx Real Estate Group. Mit potentiellen zukünftigen wie beste-
henden Nutzern bestehen vertragliche Vereinbarungen. 

2.2.3 Denkmalschutz 

Das Plangebiet liegt außerhalb des Bereiches des Stadtdenkmals und des Ensembleschutzes, 
deren Grenze im Norden direkt an der Gebäudekante vorbeiläuft. Es liegt auch außerhalb der 
Grenze des Weltkulturerbes und des Bodendenkmals im Bereich des Landratsamtes. Die Gren-
zen sind, soweit im Umgriff sichtbar, im Bebauungsplan dargestellt. Die Ziele und Vorgaben der 
Denkmalpflege sowie des Weltkulturerbes werden durch die Planung nicht berührt oder beein-
trächtigt. 

2.3 Städtebau - Bestand 

2.3.1 Lage im Stadtgebiet 

Das Plangebiet befindet sich am nordöstlichen Ende des innerstädtischen, gründerzeitlichen 
Entwicklungsgebietes und westlich der 1853 erbauten Bahnlinie Nürnberg-Bamberg-Hof, unmit-
telbar südlich des unter Denkmalschutz stehenden Bahnhofsgebäudes. 

Süd- bis südwestlich grenzt öffentliche Verkehrsfläche (Ludwigstraße, in Verlängerung Schwar-
zenbergstraße mit Kunigundenruhstraße) an, nordöstlich des Plangebietes befinden sich die 
Flächen der Deutschen Bahn AG.  

Die Fläche bildet mit dem Bahnhof und den Bahnflächen den nordöstlichen Abschluss der histo-
rischen Stadtentwicklung bis zum 19. Jahrhundert. Die Fläche selbst diente vor Errichtung des 
Atriums als Güterbahnhof und war somit der Bahn zugeordnet, bis 1988-1990 das Atrium als 
erstes innerstädtisches großflächiges Einkaufszentrum errichtet wurde.  

Durch eine Vielzahl an Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs (Stadt- wie Regional-
busse) sowie durch die direkte Nachbarschaft zum Bahnhof mit ICE-Systemhalt besitzt das Atri-
um eine sehr gute ÖPNV-Verkehrsanbindung, die vorhandenen Parkierungsflächen bieten auch 
für den individuellen Verkehr sehr gute Voraussetzungen. Die fußläufige Erreichbarkeit ist eben-
falls als gut einzuschätzen. Nicht zuletzt durch den mittlerweile realisierten großflächigen Tunnel 
zur Brennerstraße verfügt auch das Gebiet östlich der Bahn über eine sehr gute infrastrukturelle 
Anbindung an die bestehenden Einrichtungen westlich der Bahntrasse. 

2.3.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Der rechtswirksame Bebauungsplan Nr. 305 D sieht ein Sonstiges Sondergebiet – Einkaufszent-
rum nach § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vor. Es wurden gemäß Ergebnis des seiner-
zeitigen Raumordnungsverfahrens maximal zulässige Verkaufsflächen und einzelhandelsrele-
vanten Nebenflächen festgesetzt, die in Summe 16.300 m² betragen. Darüber hinaus wurden 
maximale Obergrenzen für Gesamtverkaufsflächen des kurzfristen Sortimentsbereiches (Nah-
rungs- und Genussmittel, Apotheke, Sanitärfachhandel, Drogerie, Parfümerie, Blumen, etc.) 
sowie Obergrenzen für Gesamtverkaufsflächen für Bekleidung und Zubehör festgesetzt.  
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Darüber hinaus wurden Grund- und Geschossflächen, Vollgeschosse, Verkehrsflächen sowie 
die geschlossene Bauweise festgesetzt.  

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 1,96 ha. Die Sonderbaufläche ist vollständig 
mit einem Bestandsgebäude bebaut und somit flächenmäßig versiegelt und umfasst eine Größe 
von ca. 1,56 ha.  

Aufgrund der bisherigen Nutzung ist das Gebiet voll versiegelt. Mit der aufliegenden Planung 
findet eine Verbesserung der Situation statt. 

2.3.3 Verkehrliche Erschließung 

Das Planungsgebiet wird direkt von der Ludwigstraße/Schwarzenbergstraße erschlossen. Die 
bestehende Zu- und Abfahrt zum Parkhaus erfolgt dabei im südöstlichen Teilgebiet auf Höhe der 
Einmündung der Kunigundenruhstraße in die Ludwigstraße/Schwarzenbergstraße. Die Zu- und 
Abfahrt bleibt durch die Planung unbenommen. 

Am südlichen Ende des Gebäudes befindet sich eine ehemalige Lkw-Zufahrt zu den heute nicht 
mehr benutzten Laderampen im hälftigen Untergeschoss. Diese Zu- und Abfahrt wird für diese 
Nutzung aufgelassen. 

2.3.4 Vorbelastungen 

Für das Plangebiet liegen keine Altlastenverdachtsmomente vor, das Grundstück ist zu 100% 
überbaut.  

Im Untergeschoss im nördlichen Teil befindet sich ein alter Bahnpost-Tunnel vom ehemaligen 
Hauptpostamt westlich der Ludwigstraße zu den Bahnanlagen, dessen Ausgang nach Norden 
verlaufend im Bereich des nach Süden verlängerten Bahnsteiges 1 lag. Nach derzeitigem Wis-
sensstand ist der Tunnel nicht mehr in Benutzung und wird im Zuge des Neubaus eines Teils 
des Gebäudekomplexes verfüllt bzw. aufgelassen und an der Gebäudekante zur öffentlichen 
Fläche hin vom Vorhabenträger zugemauert. 

Weiter befindet sich im Bereich der zentralen Rolltreppenanlage ein unterirdischer Regenwas-
serbehälter, der der Regenrückhaltung dient und weiterhin funktionsfähig gehalten wird. 

Ansonsten liegen keine weiteren Kenntnisse von Vorbelastungen vor, zumal der überwiegende 
Teil des Gebäudekomplexes im Bestand weiter genutzt werden wird. 

3. Planungsziele 

3.1 Nutzung 

Das „Neue Atrium“ soll in seiner Funktion als Einzelhandelsobjekt in gegenüber dem Nutzungs-
spektrum des alten Atriums verkleinerter Form mit bestehenden und neuen Nutzungen fortent-
wickelt werden. Es ist weiterhin die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes nach § 11 Abs. 
2 BauNVO mit folgenden Zweckbestimmungen vorgesehen: 

Im Einzelnen sind folgende Nutzungen mit folgenden maximal zulässigen Verkaufsflächengrö-
ßen (VK) zulässig. Weitere Details hierzu (Gesamtverkaufsfläche, Sortimentslisten, etc.) sind 
dem Planeinschrieb  zu entnehmen:  
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Gesamtverkaufsfläche für Einzelhandel        5.000 m² 

● Einzelhandelsflächen mit zentrenrelevanten Sortimenten  max. 3.500 m2 

● Einzelhandelsflächen mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten  max. 3.000 m2 

Darüber hinaus sind folgende weitere Nutzungen mit folgenden Größenordnungen festgesetzt: 

● Gastronomie   max. 1.500 m² 

● Fitness   max. 3.500 m² 

● Hotel   max. 165 Zi 

● Büronutzflächen   max. 3.500 m² 

● Kino inkl. dortiger Gastronomie  max. 10.100 m² 

● Parken 

► Pkw   ca. 700 Stpl. 

► Fahrräder    826 Stpl. 

Die Nutzungen verteilen sich auf den einzelnen Ebenen zum Teil unterschiedlich und können 
grob wie folgt fixiert werden: 

 I Einzelhandel, Gastronomie, Parken, Büro 

 II Hotel, Fitness, Dachbegrünung Innenhöfe, Parken 

 III Hotel, Dachbegrünung, Parken 

 IV Kino, Büro, Dachbegrünung, Parken 

 V Kino und Parken 

 VI Kino 

Das Konzept des Vorhabenträgers sieht einen Teilumbau der bisherigen Gebäudesubstanz der-
gestalt vor, dass der nördliche Teil bis zum bestehenden Kino bis auf die Grundplatte abgetra-
gen und, teils von der Straßenflucht zurückgenommen, mit einem neuen Stützenraster und neu-
en Geschosshöhen – neu aufgebaut wird. Das neue Gebäude wird, nicht zuletzt aufgrund Vor-
gaben, in diesem Bereich um ca. 3 m höher als der Bestand, wobei damit statische, städtebauli-
che und landschaftsgestalterische Vorgaben umgesetzt werden. Darin werden die neuen Funk-
tionen Einzelhandel, Gastronomie, Hotel und Verkehrsflächen (Zuwegung Hotel und Kino in den 
OG`s) untergebracht.  

Ab dem Bestand Kino bleiben alle tragenden Elemente des Gebäudes bestehen und werden 
lediglich im südlichen Bereich durch Büroflächen im Erdgeschoss (EG) und im Bereich des 
obersten Vollgeschosses des Parkhauses ergänzt. Der Bürobereich EG und IV. Geschoss wird 
über einen neuen Fahrstuhl- und Treppenturm miteinander funktional verbunden. Dieser wird 
südlich der Zufahrt Parkhaus platziert und dient neben seiner Funktion auch der neuen räumli-
chen Gliederung der langgestreckten Fassade in diesem Bereich. Die Büroflächen EG erhalten 
im rückwärtigen Bereich der ehemaligen Anlieferungszone ausreichend Stellplätze für Pkw und 
Fahrräder. Im vorgelagerten Straßenraum wird für die zukünftige Einordnung eines kombinierten 
Geh- und Radweges ein 3,25 m breiter Streifen öffentlicher Verkehrsfläche, gemessen vom vor-
handenen Bordstein des Rechtsabbiegerstreifens, im Plan als öffentliche Verkehrsfläche gesi-
chert. Der verbleibende Geländestreifen bis zur Hauskante wird als private Grünfläche ausge-
wiesen, die der Büronutzung zugewiesen und gestaltet wird. 

Zentrales Gestaltungselement der neuen Freiraumplanung für das ansonsten zu 100 % über-
baute Grundstück ist der Abschnitt des zurückgebauten Bauteils am nördlichen Abschnitt der 
Ludwigstraße, dem im weiteren als Vorplatz bezeichneten neuen Freiraum. Hier wird eine neue 
Platzfläche im Bereich der zurückgesetzten Fassade des neu zu errichtenden Hotels geschaf-
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fen. Diese erhält die Zweckbestimmung Fußgängerbereich. Der gesamte Vorplatz – außer dem 
Teilbereich nördlich der Freitreppe – wird in öffentliche Hand überführt. In dem Teilbereich nörd-
lich der Freitreppe wird die Lkw-Anlieferungsspur sowie zwei Kurzzeit-Stellplätze für anreisende 
Hotelgäste ausgewiesen.  

Der neue Vorplatz dient der Erschließung der erdgeschossigen Ladenzone sowie der Treppen-
häuser zu den obergeschossigen Nutzungen, der Schaffung von Ruhezonen im Nahbereich der 
Haltestellen der Regionalbusse sowie als Bürgersteig in Richtung Schwarzenbergstra-
ße/Pfisterbergbrücke. Alle neuen Flächen im Umgriff des Gebäudes werden barrierefrei gestal-
tet, eine ordnungsgemäße Entwässerung wird sichergestellt. Schnittdarstellungen im Anhang 
verdeutlichen die Planungsziele. Im Weiteren wird der Straßenraum ausreichend mit modernen 
energiesparenden und insektenschonenden Leuchtmitteln ausgeleuchtet. 

Der Straßenraum zwischen dem Aufgang Kino und der zentralen öffentlichen Zufahrt zum Park-
haus wird dahingehend neu gegliedert, dass alle Flächen bis zur Gebäudekante in öffentliche 
Hand überführt werden und durch ein Raster hochstämmiger Bäume städtebaulich und grünpla-
nerisch gestaltet werden. Die in ca. der Mitte anzuordnende neue Zufahrt zu den Parkierungsan-
lagen EG wird dabei berücksichtigt werden. In diesem Bereich der erdgeschossigen Parkie-
rungsanlage werden Stellflächen für Pkw und Fahrräder, die lagemäßig der großen Einzelhan-
delsfläche angegliedert ist, neu geschaffen. Deren Zuwegung erfolgt über eine neue Öffnung in 
der Fassade mit separater Zu- und Abfahrt für Pkw`s in die Ludwigstraße. Im Plangebiet sind im 
Bereich Parkebene EG und im Parkhaus ausreichend Behindertenstellplätze ausgewiesen. 

Neu im Portfolio des „Neuen Atriums“ ist ein großes Fitness-Studio im 1. Obergeschoss, südlich 
der Hotelfläche und nördlich der Parkierungsfläche. Die Nutzfläche ist durch das Gebäude 
„durchgesteckt“ und reicht somit von der Ludwigstraße bis zu den Bahnanlagen. Die Haupter-
schließung erfolgt über eine neue Treppenanlage vom Vorplatz aus, über die auch das Kino 
erschlossen wird. Alternativ kann auch über den zentral im Gebäude liegenden Fahrstuhl-
schacht, der alle Stockwerke miteinander verbindet, die Erschließung angeboten werden. 

Das Kino in den Obergeschossen bleibt vollständig erhalten, bekommt aber einen neuen Haupt-
zugang am Ende der zurückgesetzten neuen Fassade des Nordteils im Bereich des Gebäude-
knickes an der Ludwigstraße. Hier wird mittels einer zum Teil freistehenden Treppenanlage die 
Zuwegung in das III. Obergeschoss bewerkstelligt. Die behindertengerechte Zuwegung erfolgt 
nach wie vor über den zentral im Gebäude liegenden Fahrstuhlschacht.  

Weiter ist in diesem Bereich geplant, neben neu strukturierten Einzelhandelsflächen im Erdge-
schoss in den darüber liegenden zwei Obergeschossen einen neuen Hotelstandort zu integrie-
ren, der über einen zentral gelegenen Zugang von der Ludwigstraße aus bespielt wird. Das Ho-
tel wird über ca. 165 Zimmer mit Doppelbetten und gelegentlich auch Dreibett- sowie Vierbett-
Zimmern für Familien verfügen. Neben den reinen Erschließungsflächen wird es eine gastrono-
mische Grundversorgung für Frühstück und leichter Abendkarte geben, die geplante Gastrono-
mie im EG stellt dabei eine externe, sinnvolle Ergänzung dar. Für Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen werden Hotelzimmer nahe der Rezeption und des Fahrstuhles angeordnet. 

Charakteristisch für dieses Hotelkonzept hier in Bamberg werden die fünf geplanten, begrünten 
Innenhöfe sein, die ab dem Dach des Erdgeschosses die Belichtung und Besonnung der dar-
über liegenden Hotelgeschosse sicherstellen werden. Durch die großflächige Öffnung einiger 
Innenhöfe zum Straßenraum hin wirkt deren grünplanerische Gestaltung auch Richtung Vor-
platz. 

Die erforderlichen Stellplätze für Pkw, Fahrräder und Müllabstellflächen werden im Gebäude in 
ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt. Der Nachweis und die Aufteilung der einzelnen 
Nachweisflächen ist den Unterlagen des Vorhaben- und Erschließungsplanes zu entnehmen. 
Die neue städtische Stellplatzsatzung von 2014 findet Anwendung. Die Stadt sichert sich in die-
sem Zusammenhang eine Erdgeschossfläche im Nahbereich der Bahnsteige für die Einrichtung 
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eines Fahrradparkhauses, welches durch sie selbst, durch einen Eigenbetrieb oder durch einen 
Dritten betrieben wird. 

Im Bereich zur Ludwigstraße wird eine öffentliche Straßenverkehrsfläche ausgewiesen. Sie dient 
der Sicherstellung der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht näher definierten Zielset-
zung der Schaffung von Bushaltstellen in Sägezahnaufstellung mit der erforderlichen angren-
zenden Verkehrsbreite von 6,45 m, um ein Bedienen und Ausfahren der Haltstellen ohne Stö-
rung des Gegenverkehrs sicherzustellen. Dabei sind auch die Ausbauabsichten des Landkreises 
Bamberg für den Haltestellenbereich an der gegenüberliegenden, südwestlichen Seite der Lud-
wigstraße insofern berücksichtigt worden, als dass auch bei der dortigen geplanten Sägezahn-
aufstellung eine Verkehrsflächenbreite von 6,45 m zum sicheren Ausfahren der Busse ohne 
Benutzung der Gegenfahrbahn berücksichtigt ist. 

Im Nahbereich zum Bahnhofsvorplatz ist eine Freischankfläche für das im Gebäudekopf befind-
liche Restaurant vorgesehen. Eine dauerhafte Sicherung einer solchen Fläche erfolgt im Durch-
führungsvertrag. 

Der südliche, kleinere Teil des neuen Vorplatzes bleibt in privater Hand und dient bei gleichem 
Ausbaustandard wie die öffentliche Fläche im nördlichen Anschluss der Sicherstellung der Zu-
fahrt Lkw zur Ver- und Entsorgung und Belieferung der verschiedenen Nutzungen im Gebäude 
sowie der Schaffung zweier Stellplätze für Hotelkunden (Kurzzeitparkplätze). Zur Sicherung der 
Begehbarkeit ist eine Grunddienstbarkeit zugunsten der Öffentlichkeit (R1) eingetragen. 

Im südlichen Abschnitt, nach der bestehenden Zu- und Ausfahrt des Parkhauses, wird eine Bü-
roeinheit im Erdgeschoss geschaffen. Diese Bürofläche steht im Zusammenhang mit der ge-
planten Büroeinheit im obersten Geschoss des Parkhauses und wird über einen Treppen- und 
Fahrstuhlturm miteinander verbunden.  

3.2 Betroffene andere Planungen 

Der Bebauungsplan dient der planungsrechtlichen Neuordnung der durch den Geltungsbereich 
definierten Flächen.  

Der aufliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan tangiert den bestehenden Bebauungsplan 
Nr. 305 D (rechtswirksamer Bebauungsplan Atrium) vom 03.06.1987, den Bebauungsplan 305 E 
(Innenstadttangente) vom 06.11.2002 sowie den Bebauungsplan 228 D (altes Postgebäude) 
vom 15.01.2003.  

 
Auszug Bebauungsplan Nr. 305 D 

Der Bebauungsplan 305 E (siehe nächste Abb.) wird im Bereich des südlichen Teilabschnittes 
des Atriums (= nördlicher Teilbereich BBP 305 E) für das neue Baurecht des Treppen- und 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 305 G, Stadt Bamberg  Seite 10 
Begründung vom 16.09.2020 
 

  
   www.planungsgruppe-strunz.de 

Fahrstuhlturmes mit Anpassung der Verkehrsfläche und Aufnahme der privaten Grünfläche ge-
ändert. 

 
Auszug Bebauungsplan Nr. 305 E 

Der Bebauungsplan 228 D (siehe nächste Abb.) sah im Bereich der Ludwigstraße im 1. Oberge-
schoss eine bauliche Verbindung vom ehemaligen Postgebäude zum Atrium als Brücke vor. 
Dieses Planungsziel ist obsolet und wird im Zusammenhang mit der aufliegenden Planung aus 
dem rechtswirksamen Bebauungsplan gestrichen. 

 
Auszug Bebauungsplan 228 D 

Alle rechtswirksamen Bebauungspläne sind bei der Stadt Bamberg bei den zuständigen Stellen 
einsehbar. 

Die Telefongesellschaft Telefonica Germany GmbH & C0. OHG betreibt planrelevante Richt-
funktrassen, die das Plangebiet tangieren. Der Antennenstandort befindet sich auf dem Hoch-
haus am Bahnhofsvorplatz, die Richtfunktrassen, die im Weiteren zu berücksichtigen sind, ver-
laufen in nordöstliche Richtung über das Bahnhofsgebäude hinweg, vorstellbar als horizontaler 
Zylinder mit einem Durchmesser von ca. 30-60 m. In diesem liegt der eigentliche Schutzbereich 
(Fresnel-Zone) in einem vertikalen Korridor zwischen ca. 22 und 32 m. 

Eine Überprüfung der Vorgaben des Unternehmens auf die Planungsziele hat ergeben, dass 
das neue Gebäude Hotel den freizuhaltenden Korridor der Fresnel-Zone nicht beeinträchtigt. Die 
Richtfunktrassen und nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen worden. 
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3.3 Erschließung 

Verkehrserschließung 

Das aufliegende Plangebiet ist vollumfänglich erschlossen. 

Das bestehende Parkhaus wird über die zentrale Zu- und Ausfahrt auf Höhe der Kreuzung der 
Ludwigstraße/Schwarzenbergstraße mit der Kunigundenruhstraße erschlossen. Diese Zufahrts-
situation ändert sich durch die aufliegende Planung nicht. 

Für die neu gestalteten Einzelhandelsflächen im EG wird eine neue Parkierungsfläche zwischen 
dieser Nutzung und der oben beschriebenen Zu- und Ausfahrt des Parkhauses festgesetzt, die 
eine separate Zu- und Ausfahrt in ungefährer Mitte des mittleren Teilabschnittes bekommt 
(schwarze Pfeildarstellung im Plan). Durch geeignete technische Leiteinrichtungen in der Parkie-
rungsfläche selbst wird sichergestellt, dass der fließende Verkehr in der Ludwigstraße nicht ge-
stört wird. Details sind dem Vorhaben- und Erschließungsplan zu entnehmen. 

Den neuen Büroeinheiten im EG und IV. OG werden im südlichen, rückwärtigen Teilbereich des 
Atriums die ehemals als Laderampe genutzten Flächen als Parkierungsflächen zugewiesen. 
Eine Zu- und Ausfahrt erfolgt ausschließlich über die bisherige Lkw-Zufahrt zur Laderampe am 
Südende des Gebäudes, wo sich auch weiterhin die gesamte Entsorgungsfläche des Objektes 
befindet. 

Die Anlieferung der großflächigen Einzelhandelsfläche im nördlichen EG-Bereich erfolgt über 
eine Lkw-Laderampe von der Ludwigstraße her (roter Pfeil mit Zweckbestimmung „Lkw“). Hier 
erfolgt durch Rückwärtsstoßen ein Einfahren in das Gebäude. Danach erfolgt das Schließen des 
Rolltores. Das Ausfahren erfolgt unter Beachtung des fließenden Verkehrs in beide Richtungen. 
Dieser Teil des Vorplatzes verbleibt im Eigentum des Vorhabenträgers. Eine ordnungsgemäße 
Entwässerung dieser privaten Fläche wird im Weiteren sichergestellt (siehe Punkt Ver- und Ent-
sorgung). 

Das Parkhaus als solches bleibt in seiner Kubatur und Funktion erhalten und dient sowohl der 
Sicherstellung aller laut Stellplatzsatzung der Stadt Bamberg erforderlichen Stellplätze der Nut-
zer als auch der Allgemeinheit gemäß der Regelungen im Durchführungsvertrag als Parkie-
rungsfläche. Eine genaue Bilanzierung der Stellplatzsituation ist dem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan und dem Durchführungsvertrag zu entnehmen. Der Stellplatznachweis des Vorha-
bens sieht einen Bedarf von 655 Stellplätzen für Kfz`s vor. Im Neuen Atrium werden mindestens 
diese notwendigen Stellflächen vorgehalten, die Planung sieht derzeit ca. 700 Kfz-Stellplätze 
vor. Laut einer Grunddienstbarkeit aufgrund des damaligen Raumordnungsverfahrens sind 700 
Stellplätze für die Öffentlichkeit zugänglich zu halten. Ein Teil dieser Kfz-Stellplätze kann erlas-
sen werden, wenn dafür neue Fahrradstellplätze entstehen. Details hierzu finden sich im Durch-
führungsvertrag zwischen dem Investor und der Stadt Bamberg. Ähnlich verhält es sich mit den 
erforderlichen Stellflächen für Fahrräder. Hier werden 826 Stellplätze vorgehalten, deren genaue 
Lage aus dem Vorhaben- und Erschließungsplan ersichtlich ist. 

Im Zuge der Erstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde ein Verkehrsgutach-
ten erarbeitet, welches die Auswirkungen der Planung aufzeigt und Konsequenzen vorgibt. Es 
ist im Anhang 1 einzusehen. Wesentliches Ergebnis ist, dass durch die Planungen keine signifi-
kanten Verschlechterungen aller verkehrstechnischen Anlagen im Bestand im Umfeld des Ob-
jektes eintreten und auch der zusätzlich entstehende Verkehr ordnungsgemäß abgewickelt wer-
den kann. Das System weist sogar noch gewisse Reserven für die Zukunft auf.  

Für die zusätzliche Parkierungsfläche EG wird im bestehenden Straßenraum eine zusätzliche 
Linksabbiegespur eingeordnet. 

Das Konzept Freiraum sieht gegenüber dem bisherigen Bestand eine zusätzliche Verkehrsflä-
che mit der Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ im Umgriff der ehemaligen Arkaden vor 
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(Rücknahme der Fassadenfront). Hier wird ein neues Vorfeld vor dem Gebäude geschaffen. Es 
dient der Verteilung der Fußgängerströme und Erschließung der Erdgeschosszone.  

Für den südlich anschließenden Bereich der privaten Anlieferung ist eine Grunddienstbarkeit mit 
einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der Öffentlichkeit eingetragen.  

Die Stadt Bamberg wird im Zuge weiterführender Planungen und in enger Abstimmung mit dem 
Landkreis (Geschäftsbereich 5, Regionalentwicklung sowie Fachbereich 53, ÖPNV) die im Be-
stand vorhandenen Haltestellen neu ordnen. Eine ausreichende Verkehrsfläche ist im vorha-
benbezogenen Bebauungsplan im Bereich Ludwigstraße ausgewiesen. Im Grüngestaltungsplan 
sind beabsichtigte Bushaltestellen in Sägezahnaufstellung angedeutet. Die modernen und barri-
erefreien Bussteige werden gesondert geplant und mit zeitgemäßer Möblierung ausgestattet 
(Wetterschutz, Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Abfalleimer, analoge und digitale Fahrgastin-
formation, ...). Diese Überlegungen beziehen sich plangegenständlich nur auf den nordöstlichen 
Teilbereich der Ludwigstraße. Gleichwohl berücksichtigt die Planung auch die Bedürfnisse und 
Zielsetzungen von Bushaltestellen an der südwestlichen Seite der Ludwigstraße dahingehend, 
dass die Fahrbahnfläche so unter Verringerung der neuen Vorplatzfläche vergrößert wurde, 
dass auch das Ausfahren der am Südwestrand stehenden Busse (ebenfalls Landkreis-ÖPNV) 
ohne Behinderung der Gegenfahrbahn, also unter Freihaltung der erforderlichen Fahrbahnbrei-
ten von jeweils 6,45 m ohne Benutzung der Gegenfahrbahn, möglich ist. Es ist von Stadt und 
Landkreis geplant, unabhängig von diesem Vorhaben für die südwestliche Seite der Ludwigstra-
ße eine Planung durchzuführen, um auch dort moderne barrierefreie Bussteige in Sägezahnauf-
stellung realisieren zu können.  

Der Durchführungsvertrag beinhaltet hierzu geeignete Regelungen mit dem Vorhabenträger 
über die Umsetzung dieser Maßnahme und die Bauabwicklung beinhalten. 

Ver- und Entsorgung 

Die Trinkwasserversorgung erfolgt quantitativ und qualitativ ausreichend über einen Anschluss 
an die bestehenden Leitungen im Planumgriff.  

Die Abwasserentsorgung erfolgt im Trennsystem. Ein Anschluss an den Bestand, der im Umgriff 
im Mischsystem betrieben wird, kann sichergestellt werden.  

Die Schmutzwässer werden dabei dem bestehenden Mischwasserkanal im öffentlichen Raum 
zugeführt.  

Das Regenwasser wird gemäß Festsetzung des ursprünglichen Bebauungsplanes 305 D in eine 
bestehende, und zu erhaltende Rückhaltung auf dem Grundstück zugeführt, gepuffert und ge-
drosselt ebenfalls in den Mischwasserkanal abgeleitet. Die bestehenden Rückhalteanlagen wer-
den weiterhin genutzt und sind im Grunde genommen ausreichend dimensioniert, da sich die 
durch die Gebäuderücknahme am neuen Vorplatz eigentlich versiegelte Dachfläche reduziert 
und die Vorplatzfläche auf andere Weise entwässert wird (siehe zwei Absätze weiter unten).  

Die erhöhten Anforderungen an die Regenrückhaltung, u. a. aufgrund der klimatischen Verände-
rungen, werden in erforderlichem Maße über zusätzliche Rückhaltung von Regenwasser auf den 
zu begründenden Dächern in den Bereichen der Neubauten sichergestellt. In der Fachplanung 
erfolgen dazu entsprechende technische Nachweise. 

Die neu entstehende Vorplatzfläche als öffentliche Verkehrsfläche „Fußgängerbereich“ wird über 
eine quer zur Fahrbahn der Ludwigstraße geneigte Oberfläche, deren Gefälle vom Gebäude 
weg orientiert ist, entwässert (siehe auch Schnitt A-A = Anhang 3). Nähere Details wird die Stadt 
im Zuge weiterführender Erschließungsplanungen festlegen. 

Der Teil des Vorplatzes, der im Eigentum des Vorhabenträgers verbleibt, erfährt ebenfalls eine 
ordnungsgemäße Entwässerung mit angepasster Querneigung wie die öffentliche Fläche über 
eine separate, technisch geeignete und mit dem städtischen Entwässerungs- und Baubetrieb 
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abgestimmte Lösung (z. Bsp. mittels Einbau einer Schlitzrinne o. ä. an der neuen Grundstücks-
grenze zur öffentlichen Verkehrsfläche).  

Der Anschluss der Oberflächenentwässerung der Verkehrsflächen erfolgt über den bestehenden 
Mischwasserkanal in der Ludwigstraße. 

Am südlichen Plangebietsende befindet sich eine derzeit als Grünfläche angelegte Teilfläche am 
Gebäuderand, die tiefer als die umgebende Straßenfläche liegt und über einen Einlauf entwäs-
sert wird. Diese Teilfläche wird im Zuge der Umnutzung eines Teilgebäudeabschnittes zu Bü-
ronutzung und unter Berücksichtigung der Ausbauabsichten der Stadt Bamberg zum geplanten 
Geh- und Radweg als neu gestaltete Gartenfläche umgenutzt und bautechnisch hergestellt. Sie 
liegt weiterhin tiefer als das Straßenniveau und auf Höhe des Erdgeschossniveaus und wird in 
gleicher Form wie im Bestand auch zukünftig entwässert.  

Das Plangebiet wird im südlichen Teilbereich durch eine bestehende Kanaltrasse des Entsor-
gungs- und Baubetriebes Bamberg gekreuzt. Eine dingliche Sicherung ist im Plan aufgenommen 
(R2). 

ÖPNV 

Die Anbindung an den ÖPNV in unmittelbarer Quartiersnähe kann als exzellent bezeichnet wer-
den. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Bahnhof Bamberg mit Systemhalt des ICE, eine 
Vielzahl von Bushaltestellen der städtischen Verkehrsbetriebe wie auch der regionalen Busun-
ternehmen, ein Taxistand sowie eine Vielzahl an Fahrradstellplätzen (wenn auch in Teilen noch 
ungeordnet) sowie Pkw-Stellplätze in ausreichender Anzahl, die zum Umsteigen animieren. 

3.4 Grünordnung 

Das Plangebiet ist vollständig überbaut. Vorgaben aus der Grünplanung sieht der bisherige Be-
bauungsplan nicht vor. 

Mit der Festsetzung und Schaffung einer bisher nicht vorhandenen Freifläche (Vorplatz) wird 
auch die Möglichkeit geschaffen, Grünstrukturen im Straßenraum zu errichten. Diese; wie auch 
die Festsetzung, dass auf den neuen Dachflächen begrünte Dächer dort einzurichten sind, wo 
dies aus technischen Gründen möglich ist, stellt eine wesentliche Verbesserung der Grünsituati-
on dar und hilft auch die kleinklimatische Situation zu verbessern. 

Im südlichen Teilbereich wird eine private Vorgartenfläche angelegt, die durch geeignete pflanz-
technische Maßnahmen eine Sichtabschirmung gegenüber dem Straßenraum erfahren wird. 
Details hierzu können dem Durchführungsvertrag entnommen werden.  

Ergänzend wirken grünordnerische Hinweise und Festsetzungen, die dem Textteil zum integrier-
ten Grünordnungsplan entnommen werden können.  

4. Planungsentwurf 

4.1 Art und Maß der Nutzung – Stadtgestaltung 

Das Atrium stellt als östlicher baulicher Abschluss des gründerzeitlichen Stadtentwicklungsge-
bietes einen markanten Gebäudekomplex ohne vergleichbare Maßstäblichkeit im Stadtgefüge 
dar. Insofern können keine vergleichenden Vorgaben abgeleitet werden. 

Durch die Zurücknahme eines Teilabschnittes der nordwestlichen Fassade entlang der Ludwig-
straße wird ein neuer Vorplatz mit verbesserter Raumwirkung im Übergangsbereich der Ludwig-
straße in den Bahnhofsvorplatz geschaffen. Durch die Ausweisung und Schaffung eines Fuß-
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gängerbereiches und das Pflanzen von Bäumen wird der Straßenraum gegliedert und die opti-
sche Länge der Fassadenfront gemildert. Zusammen mit der neugestalteten Fassade des Ho-
telbereiches erfolgt somit eine wesentliche Verbesserung der stadtgestalterischen Wirkung im 
direkten Nahbereich des Bahnhofes. Durch die Schaffung offener Höfe in den Obergeschossen 
des Hotels wird dies noch baulich und gestalterisch unterstützt, darüber hinaus dienen diese 
Grünflächen der kleinklimatischen Verbesserung. 

Die Neuplanung sieht über dem erhöhten Einzelhandelsgeschoss zwei neue Geschosse für das 
Hotel vor.  

Der übrige überwiegende Teil der Anlage bleibt in seiner Kubatur unverändert bis auf den Über-
gangsbereich zwischen Neu- und Altbau, wo ein neues Treppenhaus mit geöffneter Fassade 
den neuen Freiraum entlang der Ludwigstraße nach Süden hin abschließt und die oberen Nut-
zungseinheiten fußläufig erschließt. 

Im Plangebiet wird die geschlossene Bauweise festgesetzt. Das Grundstück ist bereits im Be-
stand vollumfänglich überbaut. 

Für die Neubebauung wird ausschließlich das Flachdach festgesetzt; lediglich die bestehende 
Überdachung eines Rolltreppenbereiches im Inneren des Gebäudes verfügt über ein Satteldach.  

Mit den Flachdächern wird neben der besseren Nutzung der obersten Geschossebenen auch 
die Möglichkeit eröffnet, durch die Ausbildung einer Flachdachbegrünung eine bessere Wärme-
dämmung, aber vor allem neue Pufferflächen zu schaffen, um Regenwasser vor Ort zurück zu 
halten. Darüber hinaus wird das Kleinklima signifikant verbessert. Mit der Festsetzung der Er-
richtung eines Flachdaches wird auch der Anwendung einer modernen Architektursprache 
Rechnung getragen. Eine Solarnutzung von Dach- und Wandflächen ist zulässig. 

Im Bereich des neuen Vorplatzes kragt die Deckenplatte des Erdgeschosses auf den Seiten 
zum Bahnhofsvorplatz und zur Ludwigstraße auf einer Tiefe von ca. 1,0 m aus der Fassade aus. 
Die Auskragung der EG-Decke in den öffentlichen Straßenraum mit einer senkrechten Vorblen-
dung beginnt in einer lichten Höhe von 3,4 Metern und endet auf ca. 5,0 m über FOK EG am 
Beginn des 1. Obergeschosses Hotel. Planungsrechtlich wird diese Auskragung durch eine aus-
nahmsweise Zulässigkeit fixiert.  

Bauteile, die in ihrem Umfang nachweislich untergeordnet zur Gesamtbaumasse sind (wie z. 
Bsp. Regenschutz-Vordächer, Treppenläufe o. ä.), dürfen aus der Gebäudeflucht ausnahmswei-
se bis zu einer Tiefe von 2,5 m auskragen und haben bei Vordächern eine lichte Mindesthöhe 
von 2,5 m einzuhalten. Auch diese Ausnahme wird mittels ausnahmsweiser Festsetzung pla-
nungsrechtlich fixiert. 

Zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Bahnverkehrs wird festgesetzt, dass 
Werbeflächen und Beleuchtung so zu gestalten sind, dass insbesondere Blendung des Eisen-
bahnpersonals und eine Verwechslung mit Signalbegriffen der Eisenbahn jederzeit ausge-
schlossen ist. Dies gilt auch für die Erhaltung der Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Details der 
Werbekonzeption sind dem Vorhaben- und Erschließungsplan zu entnehmen. 

4.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Planung aufgrund der kleinteiligen Entsiegelung und der 
Flachdachbegrünung der Neubauteile eine Verbesserung für Natur und Landschaft im Vergleich 
zur vorherigen Vollversiegelung darstellt. Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
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4.3 Maßnahmen zum Artenschutz 

Vor Abbrucharbeiten bestehender Bebauung sind diese auf Vogel- und Fledermausvorkommen 
zu überprüfen. 

Um Tötung von Insekten durch Anlockungseffekte normaler Leuchtmittel zu vermeiden, sind zur 
Beleuchtung der Außenanlagen/Straßenverkehrsflächen insektenschonende Beleuchtungsmittel 
ohne UV-Anteile im Lichtspektrum (wie z. Bsp. LED-Lampen) zu verwenden.  

Beide Festsetzungen dienen dem Schutz vorhandener und potentieller Tierarten. 

4.4 Grünordnerische Festsetzungen 

Auf die Ausführungen in Kapitel 3.3 wird verwiesen. Im Bebauungsplan sind Festsetzungen auf-
genommen worden, die zur Verbesserung der Gesamtsituation aus grünplanerischer Sicht füh-
ren werden. Grundlage der Aussagen bildet ein Grüngestaltungsplan, der alle grünplanerisch 
relevanten Planungsziele darstellt wie grünplanerische Gliederung der Vorplatzfläche und des 
Zwischenbereiches zwischen Freitreppe und Parkhauszufahrt OG, südlicher privater Teilgarten-
bereich, Dachbegrünung und Hofinnenflächengestaltung (siehe Anhänge 3-4). Angaben zu 
Pflanzengruppen und zu verwendenden Arten können der Pflanzliste im Anhang 5 entnommen 
werden. 

Neben einer Liste von Pflanzen für Rank-Bepflanzung und standortangepasster Gehölze, die 
Verwendung finden sollten, um den örtlichen Vegetationsbestand adäquat zu ergänzen bzw. 
höherwertiger zu ersetzen, sind folgende Festsetzungen zum Thema Flachdachbegrünung ge-
troffen worden: 

 neue Dachflächen baulicher Anlagen über dem III. bzw. IV. Geschoss mit einer Dach-
neigung bis 10 % sind dauerhaft mit geeigneten Wildpflanzen extensiv zu begrünen, da-
für ist eine Substratschicht von mindestens 0,05 m vorzusehen. 

 Terrassen- und Innenhofbereiche sind dauerhaft mit geeigneten Pflanzen intensiv zu 
begrünen, dafür ist eine Substratschicht von mindestens 0,45 m vorzusehen. 

Mit der Festsetzung von begrünten Flachdächern können folgende positive Wirkungen für Pla-
ner, Bauherr und Nutzer belegt werden: 

 Längere Lebensdauer der Dachabdichtung 
 Schutz vor UV-Strahlung 
 Regenwasserrückhaltung 
 Reduzierung der Abwassergebühren als anerkannte „Entsiegelungsmaßnahme“ (in Ab-

hängigkeit der jeweils geltenden Satzungen der Stadt Bamberg) 
 Minimierung der Niederschlagsabflussspitzen 
 Verbesserung des Kälte- und Wärmeschutzes 
 Fläche von ökologischer Bedeutung, Schaffung von Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
 Verbesserung des Kleinklimas durch Evaporations- und Transpirationsleistungen 
 Bindung und Filterung von Staub und Luftschadstoffen u. v. m. 

Diese Maßnahmen sowie die Festsetzungen von Baumpflanzungen dienen der fachgerechten 
Ausstattung des Quartiers mit landschaftsgestalterischen Elementen.  

4.5 Immissionsschutztechnische Festsetzungen 

In einer schalltechnischen Untersuchung (Möhler + Partner Ingenieure AG, Bericht Nr. 090-5973 
vom Februar 2020 – siehe Anhang 2) wurden die zukünftigen Verkehrs- und Anlagengeräusche 
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auf bzw. durch das Plangebiet prognostiziert und anhand der entsprechenden Anforderungen für 
Verkehrsgeräusche nach der DIN 18005 bzw. der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-
SchV) sowie für Anlagengeräusche nach der TA Lärm beurteilt. 

Verkehrsgeräusche 

Relevante Verkehrslärmimmissionen auf das Plangebiet gehen sowohl vom Schienenverkehr 
der östlich gelegenen Bahnlinien als auch von den westlich gelegenen umliegenden innerstädti-
schen Straßen aus. 

Im Bereich der geplanten Büronutzungen ergeben sich an den straßenzugewandten Gebäude-
seiten Beurteilungspegel bis zu 71 dB(A) am Tag. Insofern werden sowohl die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV für Kerngebiete (MK) von 64 dB(A) am Tag als auch der eigen-
tumsrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle von 70 dB(A) am Tag überschritten. 

Im Bereich der geplanten Hotelnutzungen ergeben sich vor Fenstern von schutzbedürftigen Auf-
enthaltsräumen Beurteilungspegel bis zu 63/54 dB(A) Tag/Nacht, so dass die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV für Kerngebiete an den relevanten Fassadenbereichen am Tag und in 
der Nacht eingehalten werden. 

Maßnahmen gegen Verkehrsgeräusche: 

Entsprechend der Systematik der DIN 18005 können Überschreitungen der Orientierungswerte 
des Beiblatts 1 in gewissem Rahmen mit sonstigen städtebaulichen Belangen abgewogen wer-
den, wobei eine Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 bis zu den Immissions-
grenzwerten der 16. BImSchV (64/54 dB(A) Tag/Nacht für Kerngebiete) als Abwägungsspiel-
raum herangezogen wird, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen. Bei der 
Anordnung schutzbedürftiger Räume an Gebäudeseiten mit Überschreitungen der Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV werden weitergehende Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Allgemein gilt, dass sich die Anforderungen an den Schallschutz von Außenbauteilen (Wände, 
Fenster usw.) aus der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“ er-
geben. In das Verfahren der DIN 4109 vom Juli 2016, die zum Zeitpunkt der Erstellung der vor-
liegenden Schalluntersuchung in Bayern offiziell bauaufsichtlich eingeführt ist, geht neben dem 
Tagespegel insbesondere bei Wohnnutzungen zum Schutz des Nachtschlafes auch der Nacht-
pegel mit ein, wenn die Differenz zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A) beträgt, bzw. 
es wird ggf. die Maximalpegelbelastung angesetzt. Im Bauvollzug sind die (Mindest-) Anforde-
rungen der bauaufsichtlich eingeführten gültigen Fassung der DIN 4109 zu beachten. 

Jedoch sind in den Bereichen des Plangebiets mit Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte 
der 16. BImSchV weitergehende aktive und/oder passive Schallschutzmaßnahmen zu treffen, 
die über die Mindestanforderungen zum Schallschutz von Außenbauteilen nach DIN 4109 hin-
ausgehen. 

Aufgrund der Lage des Plangebiets sind ein Abrücken der schutzbedürftigen Nutzungen von den 
maßgebenden Geräuschquellen sowie etwaige aktive Schallschutzmaßnahmen im Straßenraum 
nicht möglich. 

Mit dem Gebot einer gerechten Abwägung kann es im Rahmen der Bauleitplanung auch verein-
bar sein, schutzbedürftige Aufenthaltsräume im Plangebiet Außenpegeln auszusetzen, die deut-
lich über den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, wenn durch die Verwendung schall-
schützender Außenbauteile jedenfalls im Inneren der Gebäude angemessener Schallschutz 
gewährleistet ist. 

Während der Nacht, in der Stoßlüftung nicht möglich ist, muss eine Belüftung von schutzbedürf-
tigen Aufenthaltsräumen auch bei geschlossenen Fenstern möglich sein, wenn die Höhe des 
Außenlärmpegels ein zumindest teilweises Öffnen der Fenster unmöglich macht. 
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Für verbleibende Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden folgen-
de Schallschutzmaßnahmen vorgeschlagen: 

Gebäudeseiten mit Fenstern von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen mit Beurteilungspe-
geln von mehr als 49 dB(A) in der Nacht sind durch fensterunabhängige Lüftungsmöglich-
keiten zu schützen. Diese werden erforderlich, da die Schalldämmung der Außenbauteile 
nur wirksam ist, solange die Fenster geschlossen sind. Insbesondere während der Nacht, in 
der Stoßlüftung nicht möglich ist, muss eine Belüftung der schutzbedürftigen Aufenthalts-
räume auch bei geschlossenen Fenstern möglich sein, wenn die Höhe des Außenlärmpe-
gels (>49 dB(A)) ein zumindest teilweises Öffnen der Fenster unmöglich macht. Ausnahmen 
sind zulässig, wenn die betroffenen Räume über ein Fenster an einer dem Verkehrslärm 
abgewandten Gebäudeseite (≤ 49 dB(A) in der Nacht) belüftet werden können. 

Für Büronutzungen existieren eine Vielzahl technischer Möglichkeiten, wie zum Beispiel 
Schallschutz-Kastenfensterkonstruktionen ggf. in Verbindung mit schallgedämmten Lüf-
tungseinrichtungen, die einen ausreichenden Schallschutz innerhalb des Gebäudes und 
damit gesunde Arbeitsverhältnisse ermöglichen. Insoweit kann ein ausreichender Schall-
schutz durch technische Maßnahmen an den Gebäuden entsprechend den Anforderungen 
der bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109 durch passive Schallschutzmaßnahmen herge-
stellt werden (ausreichendes Schalldämm-Maß der Außenbauteile). Die erforderliche Belüf-
tung kann bei Büroräumen durch eine kontrollierte Zwangsbelüftung oder durch Stoßlüftung 
sichergestellt werden. An den Fassadenseiten mit Verkehrslärmpegeln von mehr als 70 
dB(A) am Tag müssen Fenster von Büroräumen mit einer mechanischen Belüftungseinrich-
tung ausgestattet werden. Ein Verzicht auf Büronutzungen an Fassaden mit Beurteilungs-
pegeln durch Verkehrslärm > 70 dB(A) am Tag ist nicht erforderlich. 

Auswirkungen des Planvorhabens auf die Verkehrsgeräusche in der Nachbarschaft: 

Das Planvorhaben führt in der schutzbedürftigen Nachbarschaft zu keiner Erhöhung der Ver-
kehrslärmbelastung infolge des Ziel-/Quellverkehrs, da sich die Verkehrsmengen durch die künf-
tige Nutzung nicht erhöhen werden. Demzufolge ergeben sich an der bestehenden schutzwürdi-
gen Nachbarschaft keine weitergehenden Pegelerhöhungen, die einen Anspruch auf Schall-
schutz im Sinne der 16. BImSchV nach sich ziehen würden. 

Anlagengeräusche: 

Anlagen außerhalb des Plangebietes (Vorbelastung) 

Für den Bereich der geplanten Büronutzungen im südlichen Bereich des Plangebiets werden die 
bestehenden gewerblichen Nutzungen in ihrer zulässigen Emissionsentwicklung bereits durch 
die bestehende und somit näher zu den gewerblichen Anlagen situierten Nachbarschaft soweit 
eingeschränkt, dass die Anforderungen der TA Lärm eingehalten werden. 

Auf die Vorbelastung für den Bereich des geplanten Hotels im nördlichen Bereich des Plange-
biets wird durch den Ausschluss von maßgeblichen Immissionsorten nach Nr. A.1.3 der TA 
Lärm wie folgt reagiert: 

Die TA Lärm enthält in Nr. 6.1 Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäu-
den. Der für die Einhaltung der TA Lärm maßgebliche Immissionsort liegt gemäß A 1.3 des An-
hangs zur TA Lärm bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fens-
ters. Daraus folgt: Durch Festsetzungen des Bebauungsplans kann der maßgebende Immissi-
onsort zwar „gesteuert“ werden, zum Beispiel durch nicht öffenbare Fenster, eine Grundrissge-
staltung oder nicht schutzbedürftige Vorbauten. Das übliche Mittel des passiven Schallschutzes 
(Schallschutzfenster mit Schalldämmlüfter) ist jedoch bei Richtwertüberschreitungen nicht mög-
lich. Hotelzimmer sind nach DIN 4109 als „Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten“ 
schutzbedürftige Räume im Sinne der TA Lärm. Die Fenster der betroffenen Hotelnutzungen 
sind jedoch lüftungstechnisch nicht notwendig, da die Hotelnutzung über zentral technische Ge-
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bäudeausrüstung (HVAC-Anlagen in den Hotelzimmern) verfügt. Da die Fenster nur zu Reini-
gungszwecken geöffnet werden müssen, stellen sie in diesem Einzelfall keinen Immissionsort 
dar, so dass die benachbarten Betriebe und Anlagen nicht durch ein Heranrücken von schutz-
bedürftigen Nutzungen eingeschränkt werden. Die Aufstellung des Bebauungsplanes als vorha-
benbezogener Bebauungsplan bietet die Möglichkeit, sehr detailliert auf die konkreten Situatio-
nen der Bebauung einzugehen. Somit können schon im Rahmen der Bauleitplanung (Vorha-
benpläne) Einzelaspekte des Schallschutzes bewertet und präzise auf die spätere Bebauung 
bezogen festgesetzt werden. Deshalb wird festgesetzt, dass in dem Bereich der Hotelnutzung 
keine Immissionsorte im Sinne der TA Lärm entstehen dürfen. 

Anlagen innerhalb des Plangebietes (Zusatzbelastung): 

Durch die geplanten Nutzungen können sich relevante Geräusche in der Nachbarschaft erge-
ben. Insbesondere die Geräusche durch den Parkverkehr auf dem bestehenden Parkdeck des 
Parkhauses sowie Schallemissionen durch die zusätzlich geplanten Stellplätze im Erdgeschoss 
für die Gewerbeeinheiten bzw. den Gastronomiebetrieb führen zu Beurteilungspegeln, die die 
definierten Immissionsrichtwertanteile und somit die Anforderungen der TA Lärm nicht einhalten. 
Durch nachfolgende organisatorische und konstruktive Maßnahmen für die Bereiche des ruhen-
den Verkehrs wird dem Schallimmissionsschutz ausreichend Genüge geleistet: 

Ausschließliche Nutzung der Stellplätze auf dem Parkdeck während des Beurteilungszeit-
raums tags (6:00 bis 22:00 Uhr) 

Konstruktive Maßnahmen im Bereich der Stellplätze im Erdgeschoss durch eine hochab-
sorbierende Deckenverkleidung mit einem Absorptionskoeffizienten von α 500 ≥ 0,8 bei 500 
Hz und Reduzierung der Öffnungsfläche zur Ludwigstraße um 50 % (z. B. Lamellenverklei-
dung) 

Bei der baulich-technischen Ausführung ist zudem der Stand der Lärmminderungstechnik (z. B. 
lärmarmes Garagenrolltor, Regenrinnenabdeckung usw.) zu beachten, so dass der Lärmbeitrag 
der baulich-technischen Einrichtungen (Rolltor, Regenrinne usw.) die Geräuschabstrahlung an 
den Stellplatzzufahrten durch die Kraftfahrzeuge nicht nennenswert (< 1 dB(A)) erhöht. 

5. Auswirkungen 

5.1 Eingriff in Natur und Landschaft 

Der planerische Eingriff in den bisher voll versiegelten Bereich bewirkt eine Entsiegelung und 
somit eine Verbesserung des bisherigen Zustandes für Natur und Landschaft. Die kleinklimati-
sche Situation wird durch die Planung verbessert. 

5.2 Grünordnung 

Auf die vorhergehenden Ausführungen zur Grünordnung wird verwiesen. 

5.3 Umweltbericht 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen. 

Der Eingriff ist im Wesentlichen als Verbesserung der bisherigen Vollversiegelung durch die 
entsprechende Entsiegelung und Schaffung neuer Grünflächen zu sehen. Die Auswirkungen auf 
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das Landschafts-/ Siedlungsbild sowie alle weiteren Schutzgüter sind somit grundsätzlich positiv 
zu beurteilen. Die kleinklimatische Situation wird durch die Planung verbessert. 
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